
1. Einleitung

Reicht beim ausgebauten Dachge-
schoss die Belichtung über den Giebel
nicht aus, werden Dachfenster und
Gauben (Gaupen) in die Dachfläche
eingefügt. Sie bringen Licht und Luft
unter das Dach.

Was relativ klein und meist wohlpropor-
tioniert als Lüftungsöffnung von Spei-
cherräumen begann, wuchs sich im
Laufe der Zeit zu großen, teilweise
monströsen Dachaufbauten aus, die
zusätzlichen Raum und ausreichend
Licht in den modernen „Studio- oder
Atelierwohnungen“ unterm Dach schaf-
fen sollen. Bei entsprechenden Abmes-
sungen dominieren sie das Dach, ja oft
das gesamte Gebäude. (Siehe Beitrag:
Gauben, Gestaltungsgrundlagen)

Vieles spricht für Dachausbauten, bie-
ten doch Reserveflächen wie Speicher
und ungenutzte Dachgeschosse durch
nachträglichen Ausbau beste Möglich-
keiten für das behagliche, gemütliche
Wohnen unter dem Dach.

Der Ausbau des Daches ist nicht nur
kostengünstiger als ein Neubau, son-
dern auch ökologischer. Denn durch
den Dachausbau wird kein zusätzliches
Bauland bebaut oder verdichtet.

Umso wichtiger ist es, dass auch beim
Dachausbau dem „optischen Umwelt-
schutz“ Genüge getan wird, indem
man mit Augenmaß an bauliche Verän-
derungen herangeht.

Zwar sind Gauben meist genehmi-
gungspflichtig, um zumindest die 
ärgsten Auswüchse an gestalterischen
Verirrungen zu verhindern. Besser ist 
es jedoch, im Vorhinein ordentliche
Dachaufbauten zu planen, als sie im
Nachhinein einzuklagen.

Gleiches gilt für wichtige Sicherheitsas-
pekte beim Genehmigungsverfahren.

Geprüft werden dabei z. B. Abstände,
Statik, Wärmeschutznachweis, Schall-
schutz. Nicht geprüft wird die Ausfüh-
rung, insbesondere bezogen auf die
Regensicherheit, also von außen ein-
wirkende Feuchtigkeit. Genauso wenig
wird die Ausführung des Wärmeschut-
zes und des damit zusammenhängen-
den Tauwasserschutzes (Feuchtigkeit

von innen) und des Holzschutzes
geprüft.

Gerade bei Gauben als Dachdurchdrin-
gung oder als „Dach im Dach“ sind auf
kleinem Raum alle Fehler möglich, die
am Dach denkbar sind.

Oder man kann im positiven Sinne auf
viele „Knackpunkte“ hinweisen, die
vom Planer und Ausführenden zu be-
achten sind, um schadensfreie Dächer
bzw. fachgerechte Gauben gemäß den
aktuellen technischen Regeln der
Technik auszuführen.

2. Planungs-/Ausführungs-
grundsätze

2.1 Maße Allgemein

Die Form des Hauptdaches bestimmt
die Gestalt der Gauben und deren
Deckungsart. Denn Gauben gliedern
die Dachfläche und sind geeignet,
Akzente zu setzen. Sie können aber
auch das Gesamtbild empfindlich
stören bzw. eine Dachfläche zerglie-
dern.

Deshalb gilt es gerade auf kleinen
Dachflächen die Gauben entsprechend
maßlich anzupassen.

Gleiches gilt für die Anzahl der Gauben,
denn zu viele Gauben führen dazu,
dass das Dach überladen wirkt.

Neben dem Augenmaß des Planers
sind einige Abmessungen gemäß dem
Stand der Technik zu beachten.

Aufgrund oben genannter architekto-
nischer Gesichtspunkte und wegen
eventueller Kollisionen mit anderen

Dachdetails, sollen ausreichende Rand-
abstände gewählt werden. Hierbei hat
sich als hilfreiches Maß ein Rand-
abstand der Gauben von 1,00 m er-
wiesen.

Die Gaubenhöhe ist abhängig von

■ der Höhe des Gaubenspiegels,

■ der Neigung der Gaubendachfläche,

■ der Konstruktionsdicke der Gauben-
dachfläche.

Die Höhe des Gaubenspiegels hängt
von der Raumhöhe und der Brüstungs-
höhe ab.

Die Mindestraumhöhen werden in den
Länderbauordnungen festgelegt und
betragen je nach Bundesland mindes-
tens 2,20 m bzw. 2,30 m.

Die Brüstungshöhe der Fensterflächen
wird mit 0,80 m bis zum 5. Vollge-
schoss und 0,90 m über dem 5. Voll-
geschoss vorgeschrieben.

Die Gesamtabmessung des Gauben-
spiegels in Höhe und Breite hängt
neben dem gewünschten Zuwachs an
Wohnraum von der gewünschten oder
erforderlichen Lichtfläche ab.

Sowohl die Landesbauordnung als
auch DIN 5034 legen eine Mindestlicht-
fläche, bezogen auf das Rohbaumaß
der Fenster, von 1/10 oder 1/8 der
Grundfläche von Aufenthaltsräumen in
Dachgeschossen fest. Dieses Maß
sollte überschritten werden, wenn dies
durch Nutzung oder Lichtverhältnisse
erforderlich ist. Es kann aber auch
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Bei profilierten Dachsteinen/-ziegeln
empfiehlt es sich die Deckung der
Fledermausgaube mit halben Dach-
steinen/-ziegeln auszuführen, um die
Deckung im Gaubenbereich gleich-
mäßig verziehen zu können.

Die Dachpfannen/-ziegel an der 
Gaubentraufe werden geschnitten.

2.3 Regensicherheit

Die Dachneigung der Gaubendach-
fläche hängt von der Art des Dachde-
ckungsmaterials ab. Kennzeichnend für

die Regensicherheit des Bedachungs-
materials ist die sogenannte 
Regeldachneigung. Die Regeldachnei-
gung ist die unterste Dachneigungs-
grenze, bei der sich eine Dachdeckung
in der Praxis (in der Regel) als regen-
sicher erwiesen hat.

Wird die Regeldachneigung unter-
schritten oder werden durch Klima,

unterschritten werden, wenn der Bau-
herr mit einem geringeren natürlichen
Lichtangebot auskommt.

2.2 Maße Fledermausgauben

Damit Fledermausgauben durchge-
deckt werden können sind bestimmte
Maßverhältnisse zu beachten.

Je nach Bedachungsmaterial ist lt. den
jeweiligen Fachregeln des ZVDH ein
bestimmtes Mindestverhältnis der
Breite (B) zur Höhe (H) der Gauben-
stirnwand einzuhalten.

Der eingeschlossene Winkel (�) zwi-
schen Gaubenscheitellinie und Haupt-
dachfläche soll bei allen Bedachungs-
materialien 12° nicht überschreiten.

Fledermausgauben werden auch bei
einer Deckung mit Dachziegel bzw.
Dachsteinen mit einer Schalung und
mind. Unterdeckung als sichere Zu-
satzmaßnahme versehen. Die Schalung
gewährleistet außerdem die Anordnung
der Konterlattung an den Wasserlauf
und damit auch eine Anpassung der
Traglattung an die Verschweifung der
Fledermausgaube.

Konstruktion oder der Nutzung insbe-
sondere zu Wohnzwecken erhöhte
Anforderungen an das Dach gestellt,
sind geeignete regensichernde Zusatz-
maßnahmen zu planen, auszuschrei-
ben und auszuführen.

Je nach Anforderung können dies sein:
Unterspannungen, Unterdeckungen
oder bei besonders hohen Anforderun-
gen Unterdächer.

Art und Ausführung sowie die Zuord-
nung der Zusatzmaßnahmen zu den
erhöhten Anforderungen sind im „Re-
gelwerk des deutschen Dachdecker-
handwerkes“ in der aktuellen Fassung
vom Sept. 97 zu entnehmen.

Ergibt sich z. B. aufgrund einer zu
flachen Hauptdachfläche eine Schlepp-
dachgaubenfläche von nur 15°, so ist
bei einer Deckung mit profilierten Dach-
steinen, aber auch mit Dachziegeln mit
Ringverfalzung (Flachdachziegel) ein
aufwendiges Unterdach erforderlich.

Wird bei o. g. Bedachungsmaterialien
die Mindestdachneigung von 10° (nicht
zu verwechseln mit der Regeldachnei-
gung!) unterschritten, ist auf ein ande-
res Bedachungsmaterial auszuwei-
chen.

2.4 Wärmeschutz

Die Konstruktionsdicke der Gauben-
dachfläche wird zunehmend von der
aufzunehmenden Dämmstoffdicke und
weniger von den statischen Anforde-
rungen bestimmt.

Bedachungsmaterial � B/H
kleinformatige Dachplatten
– durchgedeckt mit Platten

gleichen Formates wie
Hauptdachfläche 8/1

– Deckung mit Kehlplatten 5/1

Biber 5/1

Hohlpfannen
profilierte Dachziegel/-steine1) 8/1

1) Der Einsatz anderer Dachziegel-/steine bedingt
eine Machbarkeitserklärung des Herstellers,
die z. B. für profilierte Dachsteine/-ziegel
vorliegt.

Erhöhte Anforderung*)

Dachneigung Nutzung – Konstruktion – klimatische Verhältnisse
keine weitere eine weitere zwei weitere drei weitere
erhöhte erhöhte erhöhte erhöhte
Anforderung**) Anforderung**) Anforderungen**) Anforderungen**)

� Regeldach- – Unterspannung Unterspannung überlappte oder
neigung RDN verfalzte Unter-

deckung

� (RDN – 6º) Unterspannung Unterspannung überlappte oder verschweißte
verfalzte und verklebte
Unterdeckung Unterdeckung

� (RDN – 10º) regensicheres regensicheres regensicheres wasserdichtes
Unterdach Unterdach Unterdach Unterdach

� (RDN – 10º) regensicheres wasserdichtes wasserdichtes wasserdichtes
Unterdach Unterdach Unterdach Unterdach

**) Die in der Tabelle genannten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen.

**) Bei besonders hohen Anforderungen und/oder besonderen örtlichen Bestimmungen ist eine höherwertige Zusatzmaßnahme zu
wählen (Merkblatt für Unterdächer, Tabelle 1). Grundsätzlich können höherwertigere Zusatzmaßnahmen auch anstelle der Mindest-
maßnahmen eingesetzt werden.



Die Wärmeschutzverordnung ‘95 sieht
für den Wärmeschutznachweis von
Neubauten im allgemeinen und für
Wohngebäude im besonderen den
Nachweis des Jahresheizwärmebe-
darfs – QH-Wert [kW/a] – vor.

Der QH-Wert ist für das gesamte Ge-
bäude in einem Energiebilanzverfahren
unter Berücksichtigung mehrerer Ein-
flussgrößen, nämlich von Wärmever-
lusten aber auch von Wärmegewinnen,
nachzuweisen.

QH = 0,9 (QT + QL) - (QI + QS)

Der so errechnete Wert darf in Abhän-
gigkeit von der Gebäudeart, die in der
WSVO festgelegten Werte nicht über-
schreiten.

Es ist darüber hinaus voraussichtlich 
von einer weiteren Verringerung des
Heizwärmebedarfs von ca. 30% aus-
zugehen.

Neben dem energiebedarfsbezogenen
und damit aussagekräftigen Energie-
bilanzverfahren (QH-Wert) gibt es als
Relikt aus der alten WSVO für kleine
Wohngebäude mit bis zu 2 Vollge-
schossen und nicht mehr als 3 Woh-
neinheiten noch immer das Bauteilver-
fahren, nach dem die k-Werte der
einzelnen Bauteile nachzuweisen sind.
Für das wärmegedämmte Dach gilt
danach für den Neubau 
kD � 0,22 [W/m2 · K].

Wird das Dach im Zuge des Neubaues
mit ausgebaut oder wird das bestehen-
de Gebäude durch den Dachausbau
um mindestens einen beheizten Raum
erweitert bzw. eine beheizte Gebäude-
grundfläche von � 10m2 hinzugefügt,
so gelten die gleichen Anforderungen
wie an einen Neubau.

Werden dagegen bei einem bestehen-
den Dachausbau mehr als 20% des
Daches ersetzt oder erneuert, so ist 
ein Wärmedurchgangskoeffizient 
kD  0,30 [W/m2 · K] zu erbringen.

Dies gilt nicht, wenn eine evtl. vorhan-
dene Schalung (z. B. unter Platten-
deckung oder als Zusatzmaßnahme
zur Dachdeckung) noch intakt ist und
eine Entfernung dieser Schalung, um
eine Zusatzdämmung von außen einzu-
bringen, nicht zu rechtfertigen ist.

Gemäß Auslegung der Fachkommis-
sion Baunormung der ARGEBAU gilt
diese Ausnahme von der Regel auch
dann, wenn eine noch intakte Lattung
oder Unterspannung entfernt werden
müsste, um die Wärmedämmung von
oben zu ergänzen.

Schließlich kann in Härtefällen, wie z. B.
bei der Sanierung von Baudenkmälern,
auf Antrag des Bauherren bei der Bau-
aufsichtsbehörde eine Freistellung
beantragt werden.

Nichtsdestoweniger sollte im Interesse
der Umwelt aber auch im Eigeninteres-
se der Bewohner gerade von Altbauten
immer dann, wenn sich z. B. durch
eine Umdeckung Gelegenheit dazu
bietet, auf eine Verbesserung des
Wärmeschutzes geachtet werden.

Ein k-Wert von 0,22 [W/m2 · K] bedeu-
tet bei einer Dämmung zwischen den
Sparren der Wärmeleitfähigkeitsgruppe
035 und einem Sparrenabstand von
0,60 m immerhin eine Dämmstoffdicke
von ca. 20 cm.

Bei kD = 0,30 [W/m2 · K] im Altbaube-
reich ergibt sich bei gleichen Randbe-

dingungen eine Dämmstoffdicke von
ca. 14 cm.

Bei durchgehender Dämmung auf den
Sparren reduziert sich die Dämmstoff-
dicke, da der Holzanteil der Sparren
entfällt (kD = 0,22 [W/m2 · K] → d
ca. 16 cm / kD = 0,30 [W/m2 · K] → d
ca. 12 cm).

Für die Gaubenwangen gilt für Neu-/
Altbau kw � 0,50 [W/m2 · K]. 
Damit ergibt sich eine Dämmstoffdicke
von ca. 12 cm.

2.5 Tauwasserschutz

Diese relativ dicken Wärmedämm-
pakete sind wärmebrückenfrei und mit
luftdichten Innenausbauschichten ein-
zubauen. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Konstruktion tauwasserscha-
densfrei ausgeführt wird. Dies gilt für
Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren
aufgrund von Diffusions- und noch
gravierender Konvektionsvorgängen.

Bezogen auf die Diffusion werden in
dem von DIN 4108-3 abgeleiteten
„Merkblatt für Wärmeschutz bei Dä-
chern“ Ausgabe ‘97 des ZVDH praxis-
nahe, konstruktive Maßnahmen aufge-
führt, die einen rechnerischen Tau-
wassernachweis überflüssig machen.

Tauwasserschäden durch Konvektion
können verhindert werden durch eine
dauerhafte luftdichte Ausbildung der
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QS Solare Wärmegewinne 

QI Interne Wärmegewinne

QL Lüftungswärmebedarf

QT Transmissionswärme- 
 bedarf (k-Wert) 

Aus- Wärme- Dampfsperrwert
führung dämmung außen, sda innen, sdi

A Tauwassernachweis < 2 m

B  0,3 m  2 m

C unbelüftet > 0,3 m  6 sda
< 16 m

D  16 m  100 m
< 100 m  100 m

 100 m  100 m
E Konstruktionsart nur

in Ausnahmefällen

F belüftet Dampfsperrwert der  2 m bis  10 m,
Zusatzmaßnahme unerheblich je nach Sparrenlänge

sda

sdi



Innenausbauschichten gemäß dem
Stand der Technik.

Der Stand der Technik ist z. B. in 
DIN V 4108-7 niedergelegt.

Erfahrungsgemäß hat sich eine raumin-
nenseitige Dampfsperre mit entspre-
chendem sd-Wert bewährt, die dauer-
haft luftdicht ausgeführt wird. Die
zusätzliche mechanische Sicherung der
auf einer festen Unterlage durchgeführ-
ten Verklebung mit geeigneten Klebe-/
Kompribändern, z. B. durch eine An-
presslatte hat sich bewährt.

Eine luftdicht verspachtelte plattenför-
mige Innenverkleidung mit ausreichen-
dem sd-Wert würde zwar den Anforde-
rungen an die Luftundurchlässigkeit
genügen, allerdings ist aufgrund der
unvermeidlichen Bewegung der Dach-
konstruktion zu befürchten, dass die
ehemals luftdichten Anschlüsse im
Laufe der Zeit aufreißen und zu Un-
dichtigkeiten führen. Deshalb sollte auf
eine Dampfsperrfolie nicht verzichtet
werden.

2.6 Holzschutz

Der im Mai ’96 erschienenen DIN
68800-2 „Holzschutz – Vorbeugende
bauliche Maßnahmen im Hochbau“
liegt das Ziel zugrunde möglichst auf
chemischen Holzschutz zu verzichten,
zugunsten vorbeugender baulicher
Maßnahmen.

Dies ist möglich bei Holz-/Holzwerk-
stoffen der Gefährdungsklasse 0 (GK
0), bei der Schädigungen durch Pilz-
und Insektenbefall auszuschließen sind.

■ Insektenbefall kann vermieden
werden durch eine allseitige insek-
ten-undurchlässige Abdeckung der
Holzteile.

■ Schäden durch Insektenbefall gelten
als vermeidbar, wenn die Holzteile
kontrollierbar sind und ein möglicher
Befall somit frühzeitig entdeckt
werden kann.

■ Schäden durch Pilzbefall treten nicht
auf, wenn die zulässige Holzfeuch-
tigkeit von � 20% nicht überschrit-
ten wird bzw. sich nach maximal 
6 Monaten einstellt.

Bei nachstehenden Konstruktionen ist
gemäß DIN 6800-2 von GK 0 auszuge-
hen und es kann auf chemischen
Holzschutz verzichtet werden.

■ Traglatten, Konterlatten und Trauf-
bohlen, ferner Dachschalung bei
Konstruktionen ohne rechnerischen
Standsicherheitsnachweis dürfen in
GK 0 eingeordnet werden.

■ Sparren können in GK 0 eingeord-
net werden, wenn gilt:

– Ausschluss Insektenbefall, z. B.
durch allseitig insektenundurchläs-
sige Ausbildung der äußeren Umfas-
sungsbauteile des Dachraumes oder
Dachraum zugänglich, Holzkonstruk-
tion einsehbar und kontrollierbar.

– Dies ist z. B. der Fall bei Dämmung
auf den Sparren, wenn die Holz-
konstruktion zu einem Raum mit
üblichem Wohnklima hin offen und
kontrollierbar ist.

■ Bei Sparrenvolldämmung können
die Sparren in GK 0 eingeordnet
werden, bei folgenden Mindestan-
forderungen an den Dachaufbau:

1) Dachdeckung

2) Zusatzmaßnahme sd � 0,2 m

3) Mineralischer Faserdämmstoff nach
DIN 18165-1 oder Dämmstoff,
dessen Eignung nachgewiesen ist, z.
B. durch allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung für diesen Anwen-
dungsfall.

4) Laut „Merkblatt Wärmeschutz bei
Dächern“ ist bei sd � 0,3 m raum-
innenseitig eine luftdicht verlegte
Dampfsperre mit sdi � 2 m erforder-
lich, wenn auf Tauwassernachweis
verzichtet werden soll.
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■ Soll dagegen die diffusionsoffene
Unterdeckbahn auf Schalung verlegt
werden, sind folgende Maßgaben
einzuhalten:

3. Details

Ein Dach ist nur so gut und so sicher
wie seine Details. Dies gilt insbesonde-
re für Gauben, da sie einen erheblichen
Eingriff in die Dachfläche, bezogen auf
Dachdeckung und Konstruktion dar-
stellen.

3.1 Dachknick

Der Übergang von einer flachen
Schleppdachgaubenfläche in die steile-
re Hauptdachfläche kann gebrochen
werden: mit einer aufgedoppelten
Traglatte im Dachknick oder wenn die
Traglatte jeweils vor und hinter der
Knicklinie angebracht wird.

Bei größeren Neigungsunterschieden
kann der Übergang der Schleppdach-
gaubenfläche in die Hauptdachfläche
mit individuell gefertigten Winkelsteinen
ausgeführt werden.

Die Zusatzmaßnahme ist über den
Dachknick hinaus ausreichend hoch in
die steilere Dachfläche zu führen. Bei
abweichenden Zusatzmaßnahmen ist
auf funktionsgerechte Anschlüsse und
entsprechende Materialverträglichkeit
zu achten.

Das „Merkblatt Wärmeschutz bei 
Dächern“ des ZVDH fordert, dass diese
Anschlüsse sorgfältig und werkstoffge-
recht auszuführen sind, um die Anfor-
derungen an Regensicherheit, Wärme-
schutz und Tauwasserschutz dauerhaft
zu erfüllen.

Bei Hartschaumdämmung auf dem
Sparren wird ausdrücklich vor der
Verwendung von Montageschäumen
gewarnt.

Dies gilt stellvertretend für alle Fugen in
der wärmedämmenden Umfassungs-
fläche und damit auch für die nachfol-
gend beschrieben Details.

3.2 Seitlicher Anschluss

Die seitlichen Anschlüsse an die Haupt-
dachfläche können vom Deckwerkstoff

überdeckt, in diesen eingebunden oder
auf dem Deckwerkstoff aufliegend
ausgeführt werden. Aufliegende An-
schlüsse können durchgehend oder
mit Schichtstücken ausgeführt werden
und haben den Vorteil, dass Nieder-
schlag in der Ebene der Deckung
abgeführt wird. Wird der aufliegende
seitliche Anschluss mit flexiblem,
selbstverschweißbarem PIB-Material
mit Streckgittereinlage ausgeführt,
erhält man nicht nur einen sicheren,
sondern auch farblich auf die Deckung
abgestimmten Anschluss.

Dies wertet den Gesamteindruck des
Daches auf und damit auch die 
Leistung des Handwerkers.

Bei unverkleideten Gaubenwangen
wird das Material am oberen Abschluss
mit einer Kappleiste gesichert. Der
obere Profilrand und die Verbindungs-
stellen werden mit einer geeigneten
Dichtungsmasse abgedichtet.

Bei mit kleinformatigen Platten beklei-
deten Gaubenwangen decken die
Platten den seitlichen Anschluss ab.
Die Kappleiste kann entfallen.

3.3 Traufseitiger Anschluss

Die letzte Dachpfannenreihe vor der
Gaube sollte möglichst durchgedeckt

1) Dachdeckung

2) Zusatzmaßnahme sda � 0,02 m auf
offener Brettschalung, Brettbreite 
� 10,0 cm, Fugenbreite � 0,5 cm.
Andere Konstruktionen, z. B. Bah-
nen mit höherem sd-Wert sind
möglich, wenn ein Eignungsnach-
weis vorliegt.

3) Mineralischer Faserdämmstoff, wie
vor beschrieben.

4) Dampfsperre mit sd � 2 m, lt.
„Merkblatt Wärmeschutz bei 
Dächern“ des ZVDH.
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werden. Eventuell geschnittene Dach-
ziegel/-steine sind zu befestigen und
gegebenenfalls zu unterlegen.

Der traufseitige Anschluss wird üb-
licherweise mit dem gleichen Material
wie der seitliche Anschluss ausgeführt.

Die dachneigungsabhängige Überde-
ckung des Anschlusses auf die Dach-
deckung geht aus den „Regeln für
Metallarbeiten“ des ZVDH hervor.

Bei PIB-Material mit Streckgittereinlage,
das sorgfältig mit dem Butylkleberand
auf der Deckung verklebt wird, reicht lt.
Herstellervorschrift die Höhenüberde-
ckung des Deckmaterials aus.

Soll die Dachfläche vor der Gaube
optimal belüftet werden, sind Lüfterzie-
gel/-steine einzubauen und/oder es ist
ein Lüftungslabyrinth auszuführen. Dies
ist z. B. dann der Fall, wenn die Dach-
fläche vor der Gaube wärmegedämmt
ist und entsprechend große Sparren-
längen aufweist.

3.4 First

Beim Trockenfirst bieten Lüftungsele-
mente eine optimale Firstlüftung und
schützen das Dach vor Triebschnee
und Schlagregen. Die Lüftungsele-
mente werden direkt auf der Firstlatte
fixiert, die mit Firstlattenhaltern an den
Sparren befestigt wird. Die Firststeine
werden mit korrosionsbeständigen
Klammern und/oder Schrauben gegen
Windsog gesichert.

Lüfterziegel/-steine in der zweiten
Reihe unterhalb des Firstes sorgen bei
größeren Gaubenflächen für eine Ver-
besserung der Lüftung.

3.5 Traufe

Der Niederschlag der Gaubendeckung
wird in der Regel in eine kleine Rinne

geführt und zumindest bei der
Schleppdachgaube über Fallrohre
entwässert. Bei ausgestellten Schlepp-
dachgauben kann die Rinne über
Außenwinkel auf die ausgestellten
Wangen geleitet werden.

3.6 Grat

Die Gratdeckung bei Walmdachgauben
oder ausgestellten Schleppdachgau-
ben wird mit Gratlüftungselementen in
ähnlicher Weise wie am First ausge-
führt.

Der Übergang vom Grat zum First kann
materialgleich zur Deckung mit einer
Walmglocke gedeckt werden.

3.7 Kehle

Werden Spitzgauben, Satteldachgau-
ben oder ausgestellte Schleppdach-
gauben mit Bibern oder kleinformatigen

Platten gedeckt, so können die Kehlen
bei Neigungen von mind. 26° bzw. 30°
durchgedeckt werden. Bei Dachziegel/-
steinen werden ansonsten meist Blech-
kehlen eingesetzt, die häufig direkt auf
den Traglatten aufliegen. Dies setzt
allerdings eine Zwischenlattung voraus,
um die Stützweite zu verkürzen. 
Systemkehlen z. B. aus farbbeschich-
tetem Aluminium mit vorgeprägten
Biegelinien ermöglichen eine farbliche
Anpassung an die Deckung und ratio-
nellere Arbeitsabläufe.

Das Deckmaterial überdeckt die Kehle
um mind. 10 cm.

Die Zusatzmaßnahme ist gerade im
Kehlbereich besonders sorgfältig aus-
zuführen.

Dies kann z. B. erreicht werden, indem
die Stützkonterlattung nicht direkt im
Bereich des Dachknickes angebracht
wird, um diesen gefährdeten Bereich
nicht zu durchnageln.

3.8 Ortgang

Die Traglatten dürfen nicht mehr als 
30 cm über den Auflagepunkt über-
stehen. Die Befestigung der Ortgang-
ziegel/-steine erfolgt mit mind. korro-
sionsgeschützten Schrauben. Werden
Giebelsteine eingesetzt, so decken
diese eine Konstruktionshöhe (OK
Traglatte/UK Giebelsteinlappen) von 
8 cm ab.

Beim Übergang des Ortganges zur
Hauptdachfläche sind die seitlichen
Lappen der Ortgangziegel/-steine
gegebenenfalls zu schneiden. Der
Zwickel kann regensicher und farblich
an die Deckung angepasst mit dem
gleichen flexiblen PIB-Material wie am
seitlichen oder traufseitigen Anschluss
ausgeführt werden.



4. Fazit

Dachgauben finden sich im ausge-
bauten Dach, um Raum und Licht zu
schaffen.

Da sie das Dach und damit den 
Charakter des Hauses maßgeblich
mitbestimmen sind sie sorgfältig zu
dimensionieren.

Als „Dach im Dach“ unterbrechen sie
die meist wärmegedämmte Dach-
fläche. Gauben sind also bezüglich
Regensicherheit, Wärmeschutz, Tau-
wasserschutz und Holzschutz gewis-
senhaft zu detaillieren, umfassend
auszuschreiben und fachgerecht aus-
zuführen.

Dies setzt die Auswahl qualifizierter
Verarbeiter aber auch eine wohlüber-
legte Koordination der Gewerke sowie
eine gründliche Bauüberwachung
voraus.

Aufeinander abgestimmte und be-
währte Dachsystemteile helfen fach-
gerechte, sichere und formschöne
Dachgauben herzustellen.


